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VBLkongress 2024.VBLkongress 2024.

Für betriebliche Interessenvertretungen.
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VBLextra. Die freiwillige Versicherung.

Ihr Referent:

Wolfgang Münch

Key-Account-Manager

Abteilung Kundenmanagement



Seite 3

VBL. Ihr Partner in der betrieblichen 

Altersversorgung.

2001

Wechsel von der Gesamtversorgung in 
das Punktemodell

Gesamtversorgung Punktemodell

2002

Einführung der freiwilligen 

Versicherung  

1929

Gründung
in Berlin 

1967

Einführung des 
Gesamtversorgungssystems 

VBL Karlsruhe
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Grundlagen.

Tarifvertrag Altersversorgung 

(ATV § 26)

Tarifvertrag Altersversorgung 

(ATV § 26)

VBL-Satzung 

(VBLS § 54)

VBL-Satzung 

(VBLS § 54)

Allgemeine 

Versicherungsbedingungen 

AVBextra 04

Allgemeine 

Versicherungsbedingungen 

AVBextra 04
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VBLextra
AVBextra 04 

VBLextra
AVBextra 04 

Was bringt mir die VBLextra?

Fortsetzung nach 
Beschäftigungsende
Fortsetzung nach 
Beschäftigungsende

Überschussbeteiligung in der 
Anspar- und Rentenphase
Überschussbeteiligung in der 
Anspar- und Rentenphase

Berechnung im Punktemodell mit
Garantieverzinsung
Berechnung im Punktemodell mit
Garantieverzinsung

Staatliche Förderung  Staatliche Förderung  

Lebenslange Altersrente 
mit Tarifwahl
Lebenslange Altersrente 
mit Tarifwahl

SonderregelungenSonderregelungen
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VBLextra. Ein flexibles Leistungspaket. 





B





C





D

Altersrente

+ Hinterbliebenenrente

+ Erwerbsminderungsrente
(ohne Gesundheitsprüfung)

Tarif A



■ Freie Tarifwahl – Tarifänderung in der Ansparphase kostenfrei möglich. 

■ Bei  Ausschluss von Risiken werden die Anwartschaften mit einem Erhöhungsfaktor bewertet.
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VBLextra. Das Punktemodell.

________Beitrag________
1.200 Euro (Regelbeitrag)     

x

= Versorgungspunkte

**Bonuspunkte sind zusätzliche Versorgungspunkte. Berechnet aus Überschüssen.
Seit 2016 Bonuspunkte jährlich in Höhe von 1,5 Prozent AVBextra 04 zugeteilt.

Altersfaktor* 

mögliche Bonuspunkte**

+

Berechnung der Versorgungspunkte.

*Altersfaktor beinhaltet eine garantierte Verzinsung in Höhe von 0,25 Prozent 
für Vertragsabschlüsse ab 2016 
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Staatliche Fördermöglichkeiten.

Riester-Förderung

■ Beiträge aus dem Nettoentgelt

Vereinbarung zwischen Versicherten und 
Arbeitgeber, einen Teil des Bruttoeinkommens als 
Beitrag in die Altersvorsorge umzuwandeln.

Die Inanspruchnahme der Riester-Förderung 
ist für alle Versicherten möglich, die gesetzlich 
rentenversichert sind.

Entgeltumwandlung

■ Beiträge aus dem Bruttoentgelt
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VBLextra. Entgeltumwandlung.

Sparen aus dem Bruttogehalt:

Im Jahr 2024  =  7.248,00 Euro

Sparen aus dem Bruttogehalt:

Im Jahr 2024  =  7.248,00 Euro

4 Prozent:

3.624,00 Euro steuer- und 
sozialversicherungsfrei

4 Prozent:

3.624,00 Euro steuer- und 
sozialversicherungsfrei

4 Prozent:

3.624,00 Euro 
nur steuerfrei

4 Prozent:

3.624,00 Euro 
nur steuerfrei

+

Maximal 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung 
aus dem ersten Dienstverhältnis (§ 3 Nummer 63 EStG)



Seite 10

VBLextra. Die Berechnung der 

Entgeltumwandlung.

Beispiel:    Versicherter, 28 Jahre, ledig, Monatsgehalt 2.500 Euro, 
spart monatlich 100 Euro aus dem Bruttogehalt in der VBLextra

100 Euro monatlich100 Euro monatlichBeitrag aus dem BruttogehaltBeitrag aus dem BruttogehaltBeitrag aus dem Bruttogehalt

Ersparnis durch Entgeltumwandlung
(Steuern und Sozialabgaben):
Ersparnis durch Entgeltumwandlung
(Steuern und Sozialabgaben):
Ersparnis durch Entgeltumwandlung
(Steuern und Sozialabgaben):

35 Euro monatlich35 Euro monatlich

-

Tatsächlicher Aufwand:Tatsächlicher Aufwand:Tatsächlicher Aufwand:

=
65 Euro monatlich65 Euro monatlich
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VBLextra. Riester-Förderung.

+ ■ Steuerersparnis:■ Steuerersparnis:

Maximal förderfähiger Beitrag:
2.100 Euro abzüglich der Zulagen

Maximal förderfähiger Beitrag:
2.100 Euro abzüglich der Zulagen

■ Zulagen■ Zulagen
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Entgelt 2023    24.000 Euro

660 Euro (68,75 Prozent) 

staatl. Förderung

660 Euro (68,75 Prozent) 

staatl. Förderung

Abzüglich

Beitrag für die optimale 

Förderung
960 Euro

175 Euro    Grundzulage

300 Euro    Kinderzulage
(für Kinder ab 2008 geb.)

Riester-Förderung.

185 Euro    Kinderzulage

Jahresbeitrag 300 Euro

Monatsbeitrag 25,00 Euro

davon 4 Prozent
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VBLextra. 3 Schritte zum Vertrag. 

1. Angebotsberechnung mit Antragsvordruck1. Angebotsberechnung mit Antragsvordruck

2.  Antragsvordruck über den Arbeitgeber ausgefüllt 
und unterschrieben an die VBL senden.    

2.  Antragsvordruck über den Arbeitgeber ausgefüllt 
und unterschrieben an die VBL senden.    

3.  Vertragsanlage bei der VBL und Zusendung des
Versicherscheins VBLextra.    

3.  Vertragsanlage bei der VBL und Zusendung des
Versicherscheins VBLextra.    
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Förderwegwechsel.

Entgeltumwandlung

■ Beiträge aus dem Bruttoentgelt

Riester-Förderung

■ Beiträge aus dem 
Nettoentgelt
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VBLextra. Alttarife.

Versicherungsbedingungen.

ab 01/2012

AVB03
1,75 %

ab 01/2012

AVB03
1,75 %

ab 01/2004

AVB02
2,75 %

ab 01/2004

AVB02
2,75 %

ab 01/2002

AVB01
3,25 %

ab 01/2002

AVB01
3,25 %
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VBLextra. Alttarife. Beitragserhöhung 

■ Keine Beitragserhöhungen im Alttatrif *

■ Beitragserhöhungen können in AVB04 
eingezahlt werden.   

■ Beitragserhöhung bis zur Ausschöpfung 
der max. Förderung = mtl. 160,42 € **

■ Höhere Beiträge können dann in AVB04 
eingezahlt werden. 

*Ausnahme zur Anpassung des Mindestbeitrags (22,09 € mtl. im Jahr 2024) 

** jährl. max. Förderbetrag: 2.100 € abzgl. Grundzulage: 175 € = 1.925 €  : 12 Monate = 160,42 € mtl.

Besonderheit seit April 2020:

AVB03
1,75 %
AVB03
1,75 %

AVB02
2,75 %
AVB02
2,75 %

AVB01
3,25 %
AVB01
3,25 %
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VBLextra. Besondere Vertragsarten.

Sogenannte
Höherverdiener
nach § 82 Abs. 1 VBLS

Befristet 
wissenschaftlich 
Beschäftigte
nach § 28 Abs. 1 VBLS

Sonstige
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VBLextra. Berechnung der Betriebsrente.

Versorgungspunkte
x 4 Euro (Messbetrag)

Versorgungspunkte
x 4 Euro (Messbetrag) =

garantierte
Betriebsrente     

Mögliche Überschussbeteiligung:

+ bis zu 20% Gewinnzuschlag (Rentenphase)

=

+

mögliche
Betriebsrente     
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VBLextra AVB 04. Betriebsrente.   

Keine Einkommensanrechnung in der VBLextra. 

Rente bei Erwerbsminderung

■ Anspruch auf gesetzliche Rente 
aufgrund voller oder teilweiser 
Erwerbsminderung

■ Rente aufgrund teilweiser  
Erwerbsminderung = Hälfte der 
Rente aufgrund voller 
Erwerbsminderung

■ Befristet oder unbefristet 
analog zur gesetzlichen 
Rentenversicherung  

■ Anspruch auf Witwen-, Witwer-, 
Voll- oder Halbwaisenrente oder 
für hinterbliebene eingetragene    
Lebenspartner/-innen aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung

■ Große Witwen- oder Witwerrente
in Höhe von 60 % 

■ Kleine Witwen- oder Witwerrente
in Höhe von 25 %

■ Vollwaisen in Höhe von 20 %

■ Halbwaisen in Höhe von 10 %

Rente für Hinterbliebene

■ Anspruch auf Altersrente als 
Vollrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung

■ Frühestmöglicher Rentenbeginn 
mit Vollendung des 62. Lebens-
jahres mit Abschlägen von 
0,3 % pro Monat

■ Ab dem 65. Lebensjahr 
abschlagsfrei

■ Nach dem 65. Lebensjahr 
Zuschläge von 0,2 % pro Monat

Altersrente
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VBLextra. Rentenbeantragung.

1.  Antragstellung = ein Vordruck für alle Betriebsrenten

2. Rentenmitteilung zur VBL-Betriebsrente beinhaltet:

■ Rentenberechnung zur VBLklassik
■ Rentenberechnung zur VBLextra
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VBLextra. Rentenhöhe.

Einflussfaktoren auf die Rentenhöhe:

■ Abschläge wegen vorzeitiger Inanspruchnahme der Altersrente  
(nicht bei Rente wegen Erwerbsminderung oder Rente für Hinterbliebene *) 

■ Zuschläge bei Beantragung nach dem 65. Lebensjahr *

■ Beitragspflicht gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung abzüglich des GKV-Freibetrags

■ Seit 2018 keine Verbeitragung zur GKV für Riester-geförderter Renten

■ Versteuerung der Rentenbezüge

* gilt ab AVB03
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Verwaltungskosten.

Beitrag

Verwaltungs- und 
Vertriebskosten

Provisionen/
Abschlussgebühren

Andere Versicherer.

Beitrag

Verwaltungs-
kosten

VBL.
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VBLextra. Merkmale.

■ Keine Wartezeit = sofortige unverfallbare Rentenanwartschaft ab dem 1. Tag

■ Lebenslange Altersrente, Erwerbsminderungsrente und 
Hinterbliebenenrente 

■ Freie Tarifwahl und Tarifwechsel 

■ Staatliche Förderung mit Förderwegwechsel

■ Fortsetzung innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses

■ Mögliche Überschussbeteiligung in Ansparphase und Rentenphase

■ Monatliche Rentenzahlung, Kapital- oder Teilkapitalauszahlung 
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VBLextra.
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Vielen Dank!


